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Wichtige neue Entscheidung 

 
Bauplanungsrecht: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem an einen Landwirt ver-
pachteten Stadel im Außenbereich 
 
Art. 76 Satz 1 BayBO, § 35 Abs. 1 Nr. 1, 8 BauGB, § 35 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
BauGB, § 201 BauGB 
 
Beseitigungsanordnung 
An Landwirt verpachteter Feldstadel mit Photovoltaikanlage im Außenbereich 
Pultdach 
Hohe Dachneigung und großer Dachüberstand 
Dienende Funktion (verneint) 
Vernünftiger Landwirt 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 16.04.2015, Az. 15 ZB 13.2647 
 
 
 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Errichtet ein Bauherr auf seinem Grundstück im Außenbereich eine bauliche Anlage, 

die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen soll, obwohl er die Voraussetzungen des 

§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in seiner Person nicht erfüllt, so kann dies als Anzeichen für 

eine „Nichtzugehörigkeit“ der baulichen Anlage zu einem landwirtschaftlichen Betrieb 

gewertet werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.1978, Az. 4 C 85/75 – BauR 1978, 

383 = juris Rn. 14; BA Rn. 6). 



 

Weist ein Feldstadel ein Pultdach mit einer für die landwirtschaftliche Nutzung unübli-

chen, vergleichsweise hohen Dachneigung mit einem ungewöhnlich großen Dach-

überstand auf, spricht dies dafür, dass die gewerbliche Nutzung im Vordergrund steht 

und die landwirtschaftliche Nutzung durch den Pächter allenfalls ein Nebenzweck ist 

(vgl. BA Rn. 7).  

 

Die Funktionalität des Feldstadels für Zwecke der Landwirtschaft krankt angesichts 

der vergleichsweise hohen Dachneigung und der beschränkten Zufahrtshöhe an einer 

deutlich eingeschränkten Ausnutzbarkeit des Raums zugunsten einer optimalen Licht-

ausbeute für die Photovoltaikanlage, für deren Nutzung die Gestaltung des Gebäude 

konzipiert wurde. Dies zeigt sich schon daran, dass die Baukosten für die Feldscheu-

ne nicht etwa über einen vom Pächter zu entrichtenden höheren Pachtzins erwirt-

schaftet werden sollen, sondern über die zu erwartende Einspeisevergütung der Pho-

tovoltaikanlage (BA Rn. 11). 

 

2. Die nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB privilegierte Errichtung einer Anlage für die Nut-

zung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und Außenwandflächen ist im 

Außenbereich nur an zulässigerweise genutzten Gebäuden zulässig, wenn die Anlage 

dem Gebäude baulich untergeordnet ist. Für den Fall der gleichzeitigen Errichtung von 

Gebäude und Photovoltaikanlage ist zunächst die Zulässigkeit des Gebäudes und sei-

ner Nutzung zu prüfen, die unabhängig von der privilegierten Zulässigkeit der Anlagen 

für die Nutzung solarer Strahlungsenergie im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB zu 

beurteilen ist. An der Zulassungsfähigkeit fehlt es, wenn Gebäude errichtet werden, 

die für die vorgebliche Nutzung unüblich und nur unter Berücksichtigung des aus der 

Solarnutzung zu erwartenden Erlöses wirtschaftlich sind (BA Rn. 15). 

 

3. Es ist nicht zweifelhaft, dass ein wirtschaftlich denkender Landwirt einen Feldstadel, 

der ihm unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, auch nutzen würde, weil er sich ei-

gene Aufwendungen erspart, und zwar auch dann, wenn der Landwirt dieses Gebäu-

de selbst nicht so errichtet hätte. Diese Bewertung geht aber an der Fragestellung 

vorbei, ob ein vernünftiger Landwirt – auch und gerade unter Berücksichtigung des 



Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs – das Bauvorhaben mit etwa 

gleichem Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestaltung und Ausstattung für 

einen entsprechenden Betrieb errichten würde. Das ist hier nach den konkreten Um-

ständen zu verneinen (BA Rn. 25).  

 

Hinweis: 

Der Kläger, der kein Landwirt ist, hat auf einem in seinem Eigentum stehenden, im Au-

ßenbereich gelegenen Grundstück, einen Feldstadel mit einer Grundfläche von ca. 100 m2 

und einer überdachten Fläche von ca. 140 m2 errichtet. Auf dem Pultdach des Stadels hat 

er eine Photovoltaikanlage installiert. Der Kläger hat das Grundstück mit Feldstadel an 

einen Landwirt verpachtet. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat die 

streitgegenständliche Beseitigungsanordnung bestätigt. 

 

Der BayVGH hinterfragt – auch nach Einfügung der neuen Nr. 8 in § 35 Abs. 1 BauGB 

durch Art. 1 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl I. S. 1509) – weiterhin die landwirtschaft-

liche Zweckbestimmung von Gebäuden, die so gestaltet sind, dass eine Photovoltaikanla-

ge möglichst effektiv betrieben werden kann. Er setzt damit seine bisherige Rechtspre-

chung fort (vgl. BayVGH, Beschluss vom 23.07.2012, Az. 15 ZB 10.1660, auch als wichti-

ge Entscheidung auf der Website der Landesanwaltschaft Bayern (hier klicken) sowie 

BayVGH, Beschluss vom 15.11.2012, Az. 1 ZB 11.1632, ebenfalls auch als wichtige Ent-

scheidung auf der Website der Landesanwaltschaft Bayern (hier klicken) und BayVGH, 

Beschluss vom 08.07.2010, Az. 14 ZB 09.3052). Die vorliegende Fallgestaltung zeichnet 

sich dadurch aus, dass ein Landwirt zwischengeschaltet ist, der vom Bauherrn und Nicht-

Landwirt den Feldstadel unentgeltlich pachtet und der dem Bauherrn auf diese Weise eine 

Nutzungsmöglichkeit für eine Photovoltaikanlage im Außenbereich verschaffen soll. 

 

 

Egner 
Oberlandesanwältin 
 

  

http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/media/landesanwaltschaft/entscheidungen/2012_07_23_we_bau_beseitigungsanordnung_stadel_solarmodule.pdf
http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/media/landesanwaltschaft/entscheidungen/2012_11_15_we_bau_photovoltaikanlagen_auf_pferdeunterst%c3%a4nden_ger%c3%a4tehalle.pdf
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

******* *******, 

********* *, ***** **********, 

 - ****** - 

 

**************: 

************* **. ******** & *******, 

********* *, ***** ********, 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Beklagter - 

 

wegen 

 

baurechtlicher Beseitigungsanordnung; 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Augsburg vom 26. September 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 15. Senat, 

durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof Müller, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Gänslmayer, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schweinoch 

 

ohne mündliche Verhandlung am 16. April 2015 

folgenden 



Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Der Kläger hat die Kosten des Zulassungsverfahrens zu tragen. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 20.000 Euro 

festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Der Kläger wendet sich gegen die zwangsgeldbewehrte bauaufsichtliche Anordnung 

des Beklagten vom 5. Juni 2012, die ihm aufgibt, eine auf seinem Außenbereichs-

grundstück errichtete ca. 100 m² große Gerätehalle (Feldstadel) einschließlich der 

darauf angebrachten Photovoltaikanlage (Pultdach/Dachfläche ca. 140 m²) innerhalb 

eines Monats nach Unanfechtbarkeit des Bescheids vollständig zu beseitigen. Das 

Grundstück, auf dem der Kläger den Feldstadel errichtet hat, hat der Kläger, der 

selbst keine privilegierte landwirtschaftliche Nutzung ausübt, an einen Landwirt 

(Pächter) verpachtet. Das Verwaltungsgericht hat die Klage mit der Maßgabe abge-

wiesen, dass die bauliche Anlage bis spätestens drei Monate nach Unanfechtbarkeit 

des Bescheids vollständig zu beseitigen ist. Hiergegen richtet sich das Rechtsmittel 

des Klägers. 

 

 

II. 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. 

 

1. Der Kläger beruft sich auf ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils (§ 124 

Abs. 2 Nr. 1 VwGO). Ob solche Zweifel bestehen, ist im Wesentlichen anhand des-

sen zu beurteilen, was der Kläger innerhalb offener Frist hat darlegen lassen (§ 124a 

Abs. 5 Satz 2 VwGO). Daraus ergeben sich solche Zweifel nicht. 

 

 

a) Die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass der vom Kläger auf seinem Außen-

bereichsgrundstück errichtete Feldstadel keinem landwirtschaftlichen Betrieb i.S.d. 
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§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dient, ist nicht ernstlich zweifelhaft. 

 

Ist das angefochtene Urteil – wie hier – auf mehrere selbständig tragende Begrün-

dungen gestützt, kann die Berufung nur zugelassen werden, wenn im Hinblick auf 

jede dieser Urteilsbegründungen ein Zulassungsgrund geltend gemacht ist und auch 

vorliegt (vgl. BVerwG, B.v. 8.8.2008 – 9 B 31/08 – Buchholz 310 § 137 Abs. 1 VwGO 

Nr. 33 = juris Rn. 7; B.v. 20.8.2014 – 3 B 50/13 – juris Rn. 9). Daran fehlt es. Das 

Verwaltungsgericht stützt seine Rechtsauffassung, der an einen Landwirt verpachtete 

Feldstadel des Klägers diene nicht dessen Betrieb i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 

auf mehrere selbständig tragende Gründe. Es nimmt zunächst an, der Feldstadel sei 

dem Betrieb des Pächters in rechtlicher Beziehung (Rn. 34 bis 40 d. UA) nicht hinrei-

chend zugeordnet. Darüber hinaus sei der Feldstadel dem landwirtschaftlichen Be-

trieb des Pächters auch in tatsächlicher Hinsicht (Rn. 41 d. UA) nicht zugeordnet; er 

diene diesem Betrieb (auch) deshalb nicht, weil ein vernünftiger Landwirt den Feld-

stadel gerade an dem gewählten Standort und in dieser Ausgestaltung unter Berück-

sichtigung der wirtschaftlichen Aspekte und des Gebots der größtmöglichen Scho-

nung des Außenbereichs nicht errichten würde (Rn. 42 bis 46 d. UA). Jedenfalls letz-

teres (Rn. 41, Rn. 42 bis 46 d. UA) ist nicht ernstlich zweifelhaft. 

 

aa) Ein Vorhaben im Außenbereich ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB u.a. nur zuläs-

sig, wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient. Dies erfordert zu-

nächst, dass das Vorhaben einem solchen Betrieb funktional zugeordnet ist (vgl. 

BVerwG, U.v. 11.4.1986 – 4 C 76/82 – NVwZ 1986, 916 = juris Rn. 21). Dabei kommt 

es nicht auf die behauptete Zweckbestimmung an, sondern auf die von Amts wegen 

zu ermittelnde wirkliche Funktion des Vorhabens. Insoweit bedarf es der Feststellung 

im Einzelfall, inwieweit die Angaben des Bauherrn über die beabsichtigte künftige 

Verwendung des Vorhabens mit den konkreten tatsächlichen Verhältnissen im Ein-

klang stehen (grundlegend BVerwG, U.v. 30.6.1964 – 1 C 80/62 – BVerwGE 19, 75 = 

juris Rn. 20). Errichtet ein Bauherr auf seinem Grundstück im Außenbereich eine 

bauliche Anlage, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen soll, obwohl er die 

Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in seiner Person nicht erfüllt, so kann 

dies als Anzeichen für eine „Nichtzugehörigkeit“ der baulichen Anlage zu einem 

landwirtschaftlichen Betrieb gewertet werden (vgl. BVerwG, U.v. 14.4.1978 – 4 C 

85/75 – BauR 1978, 383 = juris Rn. 14). Hiervon ausgehend dient das Vorhaben kei-

nem landwirtschaftlichen Betrieb i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 

 

bb) Die Feststellung des Verwaltungsgerichts, dass das Pultdach des Feldstadels 

eine für die landwirtschaftliche Nutzung unübliche, vergleichsweise hohe Dachnei-

gung mit einem ungewöhnlich großen Dachüberstand aufweise, was deutlich werden 
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lasse, dass die gewerbliche Nutzung durch den Kläger im Vordergrund stehe und die 

landwirtschaftliche Nutzung durch den Pächter allenfalls ein Nebenzweck sei, (Rn. 41 

d. UA), trifft in der Sache zu. 

 

(1) Dass die Feststellungen des Verwaltungsgerichts insoweit unzutreffend seien o-

der der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden dürften, ist nicht ersichtlich. 

 

(a) Das Amt für Landwirtschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten A******* 

(Landwirtschaftsamt) hat bereits im Rahmen des behördlichen Verfahrens zur Frage 

der dienenden Funktion des Feldstadels für Zwecke der Landwirtschaft mit Stellung-

nahmen vom 8. März 2012 und vom 14. Mai 2012 ausgeführt, dass die Dachkon-

struktion der Gerätehalle (Pultdach) keiner landwirtschaftlich funktionalen Errichtung 

entspreche. Ergänzend hat der Beklagte im verwaltungsgerichtlichen Verfahren mit 

Schriftsatz vom 22. August 2012 ein Schreiben der Obersten Baubehörde vom 

10. August 2008 zu einem anderen Vorhaben vorgelegt, wonach ein Pultdach i.d.R. 

gegen eine landwirtschaftlich funktionale Errichtung spreche und sich ein Großteil 

des Raums regelmäßig ungenutzt unter dem Dach befinde. Dem ist der Kläger zwar 

entgegengetreten, indem er im verwaltungsgerichtlichen Verfahren u.a. Fotografien 

des mit Strohballen befüllten Feldstadels vorgelegt hat. Die Fotografien bestätigen 

aber die Annahme, dass der Raum unter dem Dach auf der Zufahrtsseite nur bis zur 

Höhe der beiden Zufahrtstore (nach Angaben des Klägers je 3,50 m breit und 4,60 m 

hoch) befüllt wird, dass also ein ganz wesentlicher Teil des Raums unter dem Dach 

ungenutzt bleibt (Höhe des Feldstadels an der Zufahrtsseite nach Angaben des Klä-

gers knapp 8 m). Auch die Fotografien aus der Stellungnahme der *** Agrarberatung 

vom 22. Januar 2014 bestätigen die nur eingeschränkte Ausnutzbarkeit des Raums. 

Zwar konnte (wohl) der Ostteil des Feldstadels bis nahe zum Zufahrtstor und dort bis 

unter das Dach mit Strohballen befüllt werden. Wie dies zwischen den Zufahrtstoren 

und insbesondere im Bereich des westlichen Zufahrtstors gelingen kann, wenn der 

Bereich hinter dem östlichen Zufahrtstor bereits verbaut ist, erschließt sich aber nicht. 

Dies zeigt, dass bei der Ausführung des Feldstadels ein deutliches Zugeständnis zu-

gunsten einer möglichst (hier: gewerblichen) effizienten Nutzung der Photovoltaikan-

lage gemacht wurde, das sich ebenso deutlich zulasten der Funktionalität einer 

landwirtschaftlichen Nutzung auswirkt. 

 

(b) Die Ausführungen der *** Agrarberatung vom 22. Januar 2014 zur Üblichkeit von 

Pultdächern bei landwirtschaftlichen Feldstadeln lassen keine vom Verwaltungsge-

richt abweichende Bewertung zu. 

 

Danach könne der Auffassung, ein hohes Pultdach sei bei landwirtschaftlichen Feld-
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stadeln unüblich, so nicht zugestimmt werden. Zum einen ließen Pultdächer eine we-

sentlich bessere Nutzung des darunterliegenden Raums zu als Satteldächer, zum 

anderen könnten steilere Dächer – weil sie weniger Schneelast tragen müssten als 

flache Dächer – einfacher und kostengünstiger ausgeführt werden. Ob Gebäude mit 

Flachdächern oder flach geneigten Pultdächern im Unterscheid zu Gebäuden mit 

Satteldächern eine bessere Lagernutzung ermöglichen, kann dahinstehen, weil der 

Feldstadel ein stark geneigtes Pultdach aufweist, das schon aufgrund seiner deutlich 

unterschiedlichen Höhen schwieriger zu befüllen ist als ein im Wesentlichen gleich-

hoher Lagerraum. Hinzu kommt, dass die Höhe der Tore eine Befüllung des Feld-

stadels bis unter das Dach von der Zufahrt aus nicht zulässt. Freilich können Stroh-

ballen bei entsprechendem Geschick und unter Inkaufnahme zeitaufwändiger Ran-

gier- und Hebevorgänge auch in ein Lagergebäude mit abgeschlepptem Pultdach 

geschlichtet werden. Funktional im Sinn einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Lager-

haltung ist dies aber nicht (vgl. BayVGH, B.v. 15.11.2012 – 1 ZB 11.1362 – juris 

Rn. 15 m.w.N.). Dass ein vernünftiger Landwirt, dem daran gelegen ist, ein den be-

trieblichen Anforderungen gerecht werdendes Lagergebäude zu errichten, der gerin-

geren Auflast und deshalb geringeren Kosten wegen dennoch ein steil geneigtes 

Pultdach errichtet, erscheint deshalb eher fragwürdig. Schließlich ist nicht hinrei-

chend dargelegt, in welcher Höhe Mehrkosten für ein flach geneigtes Pultdach (hier 

zudem mit einem ungewöhnlich großem Dachüberstand) gegenüber einem – statisch 

aufwändigeren – flach geneigten Pultdach zu erwarten sind. Wie bereits ausgeführt 

wurde, krankt die Funktionalität des Feldstadels für Zwecke der Landwirtschaft hier 

aber angesichts der vergleichsweise hohen Dachneigung und der beschränkten Zu-

fahrtshöhe an einer deutlich eingeschränkten Ausnutzbarkeit des Raums zugunsten 

einer optimalen Lichtausbeute für die Photovoltaikanlage, für deren Nutzung die Ge-

staltung des Gebäude konzipiert wurde. Dies zeigt sich schon daran, dass die Bau-

kosten für die Feldscheune nach Angabe des Klägers nicht etwa über einen vom 

Pächter zu entrichtenden höheren Pachtzins erwirtschaftet werden sollen, sondern 

über die zu erwartende Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage. 

 

(c) Soweit der Kläger im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Fotografien von auch im 

Außenbereich errichteten Gebäuden aus den Landkreisen A******-********* und 

Dachau mit vergleichbarer Ausführung vorgelegt hat, verhilft dies seinem Klageziel 

ebenso wenig zum Erfolg, wie die diesen Umstand bestätigende Stellungnahme der 

Gemeinde oder die Gegenüberstellung der Baukosten eines Stadels mit Pultdach 

und eines Stadels mit Satteldach. Das Verwaltungsgericht stellt darauf ab, dass der 

Feldstadel ein seiner landwirtschaftlichen Zweckbestimmung widersprechendes un-

übliches Pultdach mit einer vergleichsweise hohen Dachneigung aufweise, das zur 

Vorderseite hin mit einem ungewöhnlich großen Dachüberstand ausgeführt worden 
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sei, dessen originäre Schutzfunktion aufgrund der Wandhöhe nicht zum Tragen 

komme. Dies lasse erkennen, dass es das Ziel der Planung gewesen sei, eine mög-

lichst große und im Hinblick auf den Lichteinfallswinkel bzw. die geografische Aus-

richtung optimale Dachfläche für eine gewerbliche Nutzung durch eine Photovoltaik-

anlage zu schaffen. Das ist, wie zuvor ausgeführt wurde, nicht ernstlich zweifelhaft. 

 

(d) Zu einer etwaigen landwirtschaftsdienlichen Funktion des ungewöhnlich großen 

Dachüberstands, die das Verwaltungsgericht verneint, weil dessen originäre Schutz-

funktion aufgrund der Wandhöhe nicht zum Tragen komme, hat sich der Kläger nicht 

geäußert. Mit dem Verwaltungsgericht ist davon auszugehen, dass die Dachüber-

stände weitestgehend einer optimalen Lichtausbeute für die auf der Dachfläche auf-

gebrachte Photovoltaikanlage zu dienen bestimmt sind; von daher ordnet sich die 

Photovoltaikanlage räumlich-gegenständlich nicht einem zulässigerweise genutzten 

Gebäude unter (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB; vgl. Roeser in Berliner Kommentar zum 

BauGB, Stand November 2014, § 35 Rn. 52 i m.w.N.). 

 

(2) Der Vortrag, seit Inkrafttreten des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Ener-

gien und insbesondere des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB, würden auch landwirtschaftli-

che Gebäude zunehmend mit einem Pultdach ausgeführt, lässt keine ernstlichen 

Zweifel an der Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung erkennen. 

 

(a) Der Kläger kann sich hinsichtlich der an einer optimalen Nutzung solarer Strah-

lungsenergie ausgerichteten Gestaltung des Feldstadels nicht auf den Privilegie-

rungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB berufen. Denn die Errichtung einer 

Anlage für die Nutzung solarer Strahlungsenergie („in, an und auf Dach- und Außen-

wandflächen“) ist im Außenbereich nur an „zulässigerweise genutzten Gebäuden“ 

zulässig, „wenn die Anlage dem Gebäude baulich untergeordnet ist“. Für den Fall der 

gleichzeitigen Errichtung von Gebäude und Photovoltaikanlage – wie hier – ist des-

halb zunächst die Zulässigkeit des Gebäudes und seiner Nutzung zu prüfen, die un-

abhängig von der privilegierten Zulässigkeit der Anlagen für die Nutzung solarer 

Strahlungsenergie im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB zu beurteilen ist. An der 

Zulassungsfähigkeit fehlt es demnach, wenn Gebäude errichtet werden, die für die 

vorgebliche Nutzung unüblich und nur unter Berücksichtigung des aus der Solarnut-

zung zu erwartenden Erlöses wirtschaftlich sind (vgl. Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielen-

berg/Krautzberger, BauGB, Stand November 2014, § 35 Rn. 59 k). So liegt es hier. 

 

(b) Die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB setzt voraus, dass das Vorha-

ben einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb „dient“. Bei der Auslegung des 

Merkmals „Dienen“ ist der Grundgedanke des § 35 BauGB, dass der Außenbereich 
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grundsätzlich nicht bebaut werden soll, zu beachten; durch ihn wird die Privilegierung 

eingeschränkt. Es reicht deshalb nicht aus, dass ein Vorhaben nach den Vorstellun-

gen des Landwirts für seinen Betrieb lediglich förderlich ist. Andererseits kann nicht 

verlangt werden, dass das Vorhaben für den Betrieb schlechthin unentbehrlich ist. 

Die bloße Förderlichkeit einerseits und die Unentbehrlichkeit andererseits bilden den 

äußeren Rahmen für das Merkmal des Dienens. Innerhalb dieses Rahmens muss 

darauf abgestellt werden, „ob ein vernünftiger Landwirt – auch und gerade unter Be-

rücksichtigung des Gebotes größtmöglicher Schonung des Außenbereichs – das 

Bauvorhaben mit etwa gleichem Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestal-

tung und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb errichten würde“, wobei hin-

zukommen muss, dass das Vorhaben durch diese Zuordnung zu dem konkreten Be-

trieb auch äußerlich erkennbar geprägt wird (st. Rspr., vgl. z.B. BVerwG, U.v. 

19.6.1991 – 4 C 11/89 – ZfBR 1991, 279 = juris Rn. 22 m.w.N.). Daran gemessen ist 

das Vorhaben nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zulässig, weil sich die Gestaltung 

des Feldstadels nicht an einer funktionalen landwirtschaftlichen Nutzung, sondern an 

einer möglichst optimalen Ausnutzung der auf dem Dach des Feldstadels angebrach-

ten Photovoltaikanlage orientiert und der Feldstadel deshalb nach seiner Gestaltung 

nicht „erschöpfend“ durch den betrieblichen Verwendungszweck geprägt wird (ebd. 

Rn. 23). Nachdem der gewonnene Strom nicht im Betrieb des Pächters verwendet 

wird (auch die Einspeisevergütung steht allein dem Kläger zu), erweist sich die Pho-

tovoltaikanlage auch nicht als eine dem landwirtschaftlichen Betrieb des Pächters 

zugeordnete und ihm dienende Anlage i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (vgl. Söfker in 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand November 2014, § 35 

Rn. 34 a; BVerwG, B.v. 4.11.2008 – 4 B 44/08 – ZfBR 2009, 149 = juris Rn. 7 f.). 

 

bb) Unabhängig davon hat das Verwaltungsgericht die dienende Funktion des Feld-

stadels für den Betrieb des Pächters auch deswegen verneint, weil dem Pächter die 

Errichtung einer landwirtschaftlichen Halle mit einer Grundfläche von 375 m² in ge-

ringerer Entfernung zu dessen Hofstelle genehmigt worden sei, die dem Raumbedarf 

des Betriebs des Pächters zur Unterstellung von Maschinen und zur Einlagerung von 

Futtervorräten weit eher entspreche als der gegenständliche Feldstadel. Auch das ist 

nicht ernstlich zweifelhaft. 

 

(1) Nach den Ausführungen des Landwirtschaftsamts in der Stellungnahme vom 

20. November 2012 befänden sich die gesamte Tierhaltung und der Betriebsmittel-

punkt der Landwirtschaft des Pächters an dessen Hofstelle. Dementsprechend sei 

dem Pächter die bauaufsichtliche Genehmigung zum Bau einer landwirtschaftlichen 

Mehrzweckhalle (Anm.: mit einer Fläche von 375 m²) auf eigenem landwirtschaftli-

chen Grund im Außenbereich und im räumlichen Zusammenhang mit seiner Hofstelle 
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(Anm.: nach Angaben der *** Agrarberatung ca. 250 m von der Hofstelle entfernt) 

genehmigt worden. Der gegenständliche Feldstadel (Anm.: mit einer Fläche von ca. 

100 m²) könne dem landwirtschaftlichen Betrieb des Pächters nicht dienlich sein, weil 

ein vernünftiger Landwirt zusätzlich zu seiner bestehenden Hofstelle nicht an zwei 

weiteren, voneinander weit entfernten Standorten, Lagerhallen errichten würde. Die-

ser nachvollziehbaren Bewertung schließt sich das Verwaltungsgericht an. Das ist 

nicht zu beanstanden. 

 

(a) Wie bereits ausgeführt wurde, muss für das Merkmal des „Dienens“ darauf abge-

stellt werden, ob ein vernünftiger Landwirt – auch und gerade unter Berücksichtigung 

des Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs – das Bauvorhaben mit 

etwa gleichem Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestaltung und Ausstat-

tung für einen entsprechenden Betrieb errichten würde (vgl. BVerwG, U.v. 19.6.1991 

– 4 C 11/89 – ZfBR 1991, 279 = juris Rn. 22 m.w.N.). Die Wahl des Standorts ist da-

nach zwar keine Frage des „Dienens“ (ebd. Rn. 24). Die Zulassungsfähigkeit eines 

Vorhabens kann aber dann zu verneinen sein, wenn es von der räumlichen Lage ab-

hängt, ob das Tatbestandsmerkmal des „Dienens“ erfüllt ist (vgl. BVerwG, B.v. 

20.6.1994 – 4 B 120/94 – NVwZ-RR, 1994, 637 = juris Rn. 29 m.w.N.). Ob dies der 

Fall ist, beurteilt sich nach den örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten im Einzel-

fall (BVerwG, B.v. 29.9.1987 – 4 B 194/87 – juris Rn. 3 f. jeweils zu Altenteiler-

Wohnhäusern). Die Forderung nach der betriebswirtschaftlich sinnvollen räumlichen 

Zuordnung einer dem landwirtschaftlichen Betrieb dienenden baulichen Anlage – 

i.d.R. zu den Schwerpunkten der betrieblichen Abläufe – verfolgt dabei keine Ein-

schränkung bei der Standortwahl im Hinblick auf ggf. entgegenstehende oder beein-

trächtigte öffentliche Belange, sondern zielt allein auf die funktionale Zuordnung der 

Betriebsteile zueinander (vgl. auch Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 

BauGB, Stand November 2014, § 35 Rn. 35 m.w.N.). Hiervon ausgehend ist es nicht 

ernstlich zweifelhaft, dass der nach Angaben der *** Agrarberatung 880 m von der 

Hofstelle errichtete Feldstadel dem Betrieb des Pächters nicht funktional zugeordnet 

ist, weil dieser eine Genehmigung für die Errichtung einer nach Angaben der *** Agr-

arberatung nur 250 m von der Hofstelle entfernten Halle hat, die zudem eine Lager- 

und Unterstellfläche mit einer Größe von mehr als dem Dreieinhalbfachen des Feld-

stadels aufweist. 

 

(b) Der Einwand, die wirtschaftlichen Nachteile würden sich als nicht existent erwei-

sen, weil sich die Transportmehrentfernung von 630 m in 2,5 Minuten zurücklegen 

lasse und nicht übersehen werden dürfe, dass diese Zeit – sogar zum Erntezeitpunkt 

– auch für den Transport bei der genehmigten Halle anfallen würde, es müsste näm-

lich Stroh von den nahe des Feldstadels gelegenen Ackerflächen aus transportiert 
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werden, überzeugt nicht. 

 

Soll der Feldstadel, wie vorgetragen wurde, jedenfalls in der Zeit von Juli bis April 

vorwiegend der Unterbringung von Heu und Stroh (vgl. Klagebegründung vom 

24.7.2012) bzw. von Heuballen (nach Angaben des Pächters in der mündlichen Ver-

handlung vom 26.9.2013) dienen, das an die gehaltenen Kälber verfüttert wird, so 

drängt es sich gerade auf, das Futter in räumlicher Nähe zu den Stallungen zu la-

gern, die auf der Hofstelle errichtet sind, um unnötig weite Transportwege zu vermei-

den (vgl. BayVGH, B.v. 12.7.2012 – 15 ZB 10.1660 – juris Rn. 12). Dem kann nicht 

die behauptete günstigere Zuordnung des Feldstadels zu den Betriebsflächen ge-

genübergestellt werden, weil sich ein etwaiger Wegevorteil allenfalls auf die Einbrin-

gung der Ernte in den Feldstadel beschränken würde, nicht aber auf die tägliche Füt-

terung der gehaltenen Tiere. Davon abgesehen hat der Beklagte zu Recht darauf 

hingewiesen, dass allenfalls ein Viertel (wenn die unmittelbar an der Hofstelle gele-

gene Fläche mit ca. 7 ha herausgerechnet wird) bis ein Drittel der Betriebsflächen 

des Pächters in der Nähe des Feldstadels liegen (vgl. auch Klagebegründung vom 

24.7.2012 S. 3). 

 

(c) Dass der Pächter in der mündlichen Verhandlung vom 26. September 2013 an-

gegeben hat, die im Feldstadel gelagerten ca. 100 Heuballen deckten den Bedarf 

seiner ungefähr 40 bis 50 Kälber für ein Jahr, lässt – worauf der Beklagte zurecht 

hinweist – erkennen, dass der Pächter auch einen Lagerbedarf für die Futterbevorra-

tung seiner 90 Milchkühe (vgl. Niederschrift vom 26.9.2013) bzw. 70 Milchkühe zu-

züglich Nachzucht von insgesamt ca. 220 Stück (vgl. *** Agrarberatung vom 

22.1.2014) hat. Von daher trifft es in der Sache nicht zu, dass der Feldstadel den tat-

sächlichen Bedarf des Pächters an Einlagerungsmöglichkeiten abdecke. Auch der 

Bedarf an überdachten Abstellflächen für den Maschinenpark des Pächters kann 

durch den Feldstadel nicht annähernd abgedeckt werden. Insoweit kann es dahin-

stehen, ob die Ausführung des Feldstadels seine Nutzung als Maschinenhalle zu-

lässt. Denn ein Abstellen von Maschinen und Geräten wäre nur in den Zeiten mög-

lich, in denen der Feldstadel nicht mit Heuballen belegt ist, wenn also der Klagebe-

gründung gefolgt wird, allenfalls von April bis Juli, jedenfalls aber nicht während der 

Winterzeit. Auch im Hinblick auf die große Entfernung zur Hofstelle als Betriebsmit-

telpunkt erweist sich das Abstellen landwirtschaftlicher Maschinen im Feldstadel, ge-

rade solcher, die während der Sommerzeit häufig zum Einsatz kommen, wie etwa 

der vonseiten der Klagepartei angesprochene Schlepper, schon nicht als dem Be-

trieb förderlich. Nach den Angaben der *** Agrarberatung behelfe sich der Pächter 

nach dessen Angaben derzeit mit Schuppen und Vordächern. Insgesamt lässt sich 

erkennen, dass der tatsächliche Lager- und Unterstellbedarf des landwirtschaftlichen 
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Betriebs des Pächters deutlich über das hinausgeht, was im 100 m² großen Feld-

stadel zur Verfügung steht. Angesichts der tatsächlichen Umstände würde jeder ver-

nünftige Landwirt bemüht sein, die genehmigte Halle zu verwirklichen, anstatt einen 

weitab der Hofstelle gelegenen Feldstadel zu errichten, der dem tatsächlichen Bedarf 

nicht gerecht wird. 

 

(d) Der Einwand, das Verwaltungsgericht blende aus Sicht eines vernünftigen Land-

wirts völlig aus, dass dieser ein Betriebsgebäude in der Nähe seiner betriebswirt-

schaftlichen Flächen unentgeltlich zur Verfügung erhalte, ist nicht berechtigt. 

 

Das Verwaltungsgericht hat diesen Umstand zur Kenntnis genommen, und daraus 

den Schluss gezogen, aufgrund der unentgeltlichen Nutzung des Feldstadels werde 

dessen Nutzung durch den Pächter nachvollziehbar und verständlich. Dies reiche 

aber nicht aus, um im Rahmen der gebotenen abstrakten Betrachtungsweise be-

gründen zu können, dass ein vernünftiger Landwirt den Feldstadel gerade an diesem 

Standort und in dieser Ausgestaltung errichten würde (Rn. 46 d. UA). Dem ist zuzu-

stimmen. 

 

Dass ein wirtschaftlich denkender Landwirt einen Feldstadel, der ihm unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt wird, auch nutzen würde, weil er sich eigene Aufwendungen 

erspart, und zwar auch dann, wenn der Landwirt dieses Gebäude selbst nicht so er-

richtet hätte, wird nicht bezweifelt. Diese Bewertung geht aber an der Fragstellung 

vorbei, ob ein vernünftiger Landwirt – auch und gerade unter Berücksichtigung des 

Gebots größtmöglicher Schonung des Außenbereichs – das Bauvorhaben mit etwa 

gleichem Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestaltung und Ausstattung für 

einen entsprechenden Betrieb e r r i c h t e n würde. Das ist hier nach den konkreten 

Umständen zu verneinen. Ein vernünftiger Landwirt würde ein seinem landwirtschaft-

lichen Betrieb dienendes Betriebsgebäude so errichten, dass es die betrieblichen 

Abläufe begünstigt, insbesondere, dass kurze Arbeitswege sichergestellt sind. Daran 

fehlt es hier, weil der Feldstadel über 800 m von den Stallungen des landwirtschaftli-

chen Betriebs des Pächters entfernt liegt und – wie schon die dem Pächter geneh-

migte Halle mit einer Fläche von 375 m² zeigt – nicht geeignet ist, den Lager- und 

Unterstellbedarf des Betriebs insgesamt zu befriedigen. Auch insoweit ist dem Land-

wirtschaftsamt zuzustimmen, dass ein vernünftiger Landwirt zusätzlich zu seiner be-

stehenden Hofstelle nicht an zwei weiteren Standorten Lagerhallen errichten würde 

(vgl. Stellungnahme vom 20.11.2012). 

 

(e) Unter Berücksichtigung des Vortrags, der Pächter investiere aktuell in die Produk-

tionskapazitäten seines Betriebs, er habe einen Melkroboter gekauft und beabsichti-
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ge den vorhandenen Kuhstall zu erweitern, ergibt sich nichts anderes. 

 

Davon abgesehen wären die genannten wirtschaftlichen Hintergründe, die den Päch-

ter veranlasst haben mögen, den Feldstadel zu landwirtschaftlichen Zwecken zu nut-

zen, vorübergehender Natur. Eine den betrieblichen Erfordernissen dienende Halle 

zur Lagerung von Futtervorräten und zum Unterstellen von Maschinen und Geräten 

erfüllt keinen bloßen Nebenzweck der landwirtschaftlichen Betätigung, sondern ist 

eine betriebliche Notwendigkeit. Deren Errichtung wird also allenfalls dann hintenan-

gestellt, wenn es wegen anderweitiger – hier sicherlich sinnvoller – Investitionen 

zeitweise an den erforderlichen Mitteln fehlt. Das ändert aber nichts daran, dass der 

tatsächliche Bedarf des landwirtschaftlichen Betriebs des Pächters an einer näher 

zur Hofstelle gelegenen und ausreichend dimensionierten Halle nach wie vor besteht 

(und sich im Fall der Erweiterung des vorhandenen Kuhstalls eher noch verschärfen 

würde) und der Feldstadel deshalb allenfalls für eine Übergangszeit dienlich sein 

könnte. Die Privilegierung eines Vorhabens setzt aber voraus, dass die Zuordnung 

des Vorhabens zu dem die Privilegierung rechtfertigenden Zweck auf Dauer gewähr-

leistet ist (vgl. BVerwG, U.v. 24.8.1979 – 4 C 3/77 – BauR 1979, 481 = juris Rn. 17). 

 

b) Die Rechtsansicht des Verwaltungsgerichts, dass der vom Kläger im Außenbe-

reich errichtete Feldstadel auch nicht nach § 35 Abs. 2 BauGB zulässig ist, ist nicht 

ernstlich zweifelhaft. 

 

Nach den Ausführungen des Verwaltungsgerichts beeinträchtigt der Feldstadel als 

sonstiges Vorhaben öffentliche Belange, u.a. weil es den Darstellungen des Flä-

chennutzungsplans widerspreche, der eine landwirtschaftliche Fläche (Acker oder 

Grünland mit Gefahr der Bodenerosion) darstelle. Das ist nicht zu beanstanden. 

 

aa) Der Einwand, der Feldstadel beeinträchtige die Darstellung des Flächennut-

zungsplans nicht, weil er tatsächlich landwirtschaftlich genutzt werde, geht fehl. 

 

Welche Nutzung dem Flächennutzungsplan entspricht, ergibt sich bei der Darstellung 

von Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchst. a BauGB) aus § 201 

BauGB, worin der Begriff der Landwirtschaft im Sinn des Baugesetzbuchs definiert 

ist. Danach ist Landwirtschaft insbesondere der Ackerbau, die Wiesen- und Weide-

wirtschaft einschließlich Tierhaltung, soweit das Futter überwiegend auf den zum 

landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen er-

zeugt werden kann, die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Wein-

bau, die berufsmäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnenfischerei. Grundmerkmal 

der Landwirtschaft in diesem Sinn ist jedenfalls für die hier in Rede stehende Acker- 
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und Grünlandnutzung die „unmittelbare Bodenertragsnutzung“, also die Gewinnung 

pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse durch die Bewirtschaftung des Bodens auf 

Äckern, Wiesen und Weiden (vgl. Roeser in Berliner Kommentar zum BauGB, Stand 

November 2014, § 201 Rn. 1 m.w.N., Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-

berger, BauGB, Stand November 2014, § 201 Rn. 12 ff. m.w.N.). Die Errichtung oder 

Nutzung von baulichen Anlagen zum Zweck der Landwirtschaft ist demgegenüber 

grundsätzlich keine unmittelbare Bodenertragsnutzung, weil bebaute Flächen für die 

landwirtschaftliche Nutzung im Sinn der Bodenertragsnutzung gerade nicht zur Ver-

fügung stehen (vgl. Söfker ebd. Rn. 17 m.w.N.). Zwar gehören zur landwirtschaftli-

chen Nutzung auch bauliche Nutzungen, diese müssen aber (Anm.: was aus § 35 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB folgt) der Landwirtschaft „dienen“ (vgl. BVerwG, B.v. 17.12.1998 

– 4 NB 4/97 – NVwZ 1999, 984 = juris Rn. 8, 10 m.w.N. zur Festsetzung einer Fläche 

für die Landwirtschaft im Bebauungsplan). Daran fehlt es vorliegend. 

 

bb) Auch der Einwand, die allgemeine Darstellung als landwirtschaftliche Fläche ent-

halte keine hinreichend konkrete Darstellung, die einem Vorhaben entgegengehalten 

werden könne, führt nicht zur Zulassung der Berufung. 

 

Bei der Beantwortung der Frage, ob einem Vorhaben öffentliche Belange entgegen-

stehen, kommt privilegierten Vorhaben (§ 35 Abs. 1 BauGB) im Hinblick darauf, dass 

der Gesetzgeber sie generell dem Außenbereich zugewiesen hat, im Rahmen der 

nachvollziehenden Abwägung ein besonders starkes Gewicht zu (vgl. BVerwG, U.v. 

22.5.1987 – 4 C 57/84 – BVerwGE 77, 300 = juris Rn. 30). Deshalb stehen Darstel-

lungen eines Flächennutzungsplans einem privilegierten Vorhaben als öffentlicher 

Belang nur dann entgegen, wenn sie den vorgesehenen Standort des Vorhabens 

sachlich und räumlich eindeutig anderen Nutzungen vorbehalten, diesen Standort 

also in einer qualifizierten Weise positiv anderweitig verplant haben. Gegenüber nicht 

privilegierten Vorhaben – wie hier – setzt sich ein Flächennutzungsplan mit der Dar-

stellung „Fläche für die Landwirtschaft“ aber in der Regel durch (vgl. Roeser, a.a.O., 

§ 35 Rn.  62; Mitschang/Reidt in Battis/Krautzberger, BauGB, 12. Auflage 2014, § 35 

Rn. 74 f. jeweils m.w.N.). 

 

Konkrete Umstände, nach denen die Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft 

für das Grundstück des Klägers hier auch gegenüber seinem nicht privilegierten Vor-

haben keine Aussagekraft hätte, hat der Kläger nicht dargelegt. 

 

cc) Ob die Ausführung des Feldstadels mit Pultdach darüber hinaus die natürliche 

Eigenart der Landschaft beeinträchtigt (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB), bedarf kei-

ner Klärung. 
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2. Die Berufung ist auch nicht wegen besonderer tatsächlicher oder rechtlicher 

Schwierigkeiten der Rechtssache zuzulassen (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO). 

 

Besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten weist eine Rechtssache auf, 

wenn die Beantwortung der für die Entscheidung erheblichen Fragen in tatsächlicher 

oder rechtlicher Hinsicht voraussichtlich das durchschnittliche Maß nicht unerheblich 

überschreitende Schwierigkeiten bereitet, sich also wegen seiner Komplexität und 

abstrakten Fehleranfälligkeit aus der Mehrzahl der verwaltungsgerichtlichen Verfah-

ren heraushebt (vgl. BayVGH, B.v. 18.1.2011 – 8 ZB 10.2239 – juris Rn. 11 m.w.N.). 

 

a) Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Der vorliegende Rechtsstreit wirft, wie 

sich aus den vorstehenden Ausführungen zu Nr. 1. ergibt, weder hinsichtlich der Fra-

ge der tatsächlichen Zuordnung des Feldstadels, noch hinsichtlich der Frage, ob ein 

vernünftiger Landwirt den Feldstadel gerade an dem gewählten Standort und in die-

ser Ausgestaltung errichten würde, über das normale Maß hinausgehende Schwie-

rigkeiten auf, die die Durchführung eines Berufungsverfahrens erforderten. 

 

b) Der Vortrag, das Verwaltungsgericht begründe die fehlende tatsächliche Zuord-

nung des Feldstadels zum landwirtschaftlichen Betrieb des Pächters mit der gewerb-

lichen Nutzung des Dachs und den überwiegenden gewerblichen Einnahmen aus der 

EEG-Einspeisevergütung, trifft nicht zu. Das Verwaltungsgericht begründet die feh-

lende tatsächliche Zuordnung mit der für einen landwirtschaftlichen Feldstadel unüb-

lichen, vergleichsweise hohen Dachneigung des Pultdachs, das zur Vorderseite des 

Gebäudes einen ungewöhnlich großen Dachüberstand aufweise. Dies lasse erken-

nen, dass es Ziel der Planung gewesen sei, eine möglichst große und im Hinblick auf 

den Lichteinfallswinkel bzw. die geografische Ausrichtung optimale Dachfläche für 

eine gewerbliche Nutzung durch eine Photovoltaikanlage zu schaffen. Berücksichtige 

man weiter die unentgeltliche Überlassung des Feldstadels, werde deutlich, dass bei 

dem Gebäude die gewerbliche Nutzung durch den Kläger im Vordergrund stehe und 

die landwirtschaftliche Nutzung durch den Pächter allenfalls ein Nebenzweck sei 

(Rn. 41 d.UA). Das Verwaltungsgericht beanstandet deshalb nicht die gewerbliche 

Nutzung des Dachs oder einen etwaigen Überhang der EEG-Einspeisevergütung im 

Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen des Feldstadels für Zwecke der Landwirt-

schaft. Vielmehr begründet das Verwaltungsgericht seine tatrichterliche Überzeu-

gung, dass das aus Feldstadel und Photovoltaikanlage bestehende Gesamtvorhaben 

nicht dem vom Kläger behaupteten Zweck der privilegierten landwirtschaftlichen Nut-

zung dient, sondern dass die wirkliche Funktion des Vorhabens in der gewerblichen 

Nutzung solarer Strahlungsenergie besteht. Hiergegen ist nichts zu erinnern (vgl. 
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BVerwG, U.v. 19.6.1991 – 4 C 11/89 – ZfBR 1991, 279 = juris Rn 23). 

 

c) Mangels der dienenden Funktion des Feldstadels i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

bestand für das Verwaltungsgericht kein Anlass, der Frage nachzugehen „in wel-

chem Verhältnis § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB zu § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB steht“, weil die 

Zulässigkeit eines Vorhabens, das der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient, ein 

„zulässigerweise genutztes Gebäude“ voraussetzt, woran es hier fehlt (vgl. im Übri-

gen nachfolgend Nr. 3 Buchst. c). 

 

3. Die Rechtssache hat nicht die grundsätzliche Bedeutung, die ihr der Kläger bei-

misst (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). 

 

a) Die Frage, ob ein auf 30 Jahre langjährig verpachtetes Betriebsgebäude nur dann 

dem landwirtschaftlichen Betrieb eines Landwirts dient und diesem rechtlich zuge-

ordnet ist, wenn der Landwirt als Pächter eine marktübliche Pacht für den Feldstadel 

an den Verpächter entrichtet, würde sich im Berufungsverfahren nicht stellen, weil 

das angefochtene Urteil selbständig tragend und zutreffend auch darauf abstellt, 

dass ein vernünftiger Landwirt den Feldstadel gerade an dem gewählten Standort 

und in dieser Ausgestaltung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte und 

des Gebots der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs nicht errichten würde 

(vgl. vorstehend Nr. 1 Buchst. a). 

 

b) Die Frage, ob ein vernünftiger Landwirt unter Beachtung des Gebots der größt-

möglichen Schonung im Außenbereich einen Feldstadel in unmittelbarer Nähe zu 

seinen bewirtschafteten Flächen, aber in einer Entfernung von weniger als 900 m zu 

seiner Hofstelle durch seinen Verpächter errichten lassen würde, wenn er den Stadel 

unentgeltlich zur Nutzung erhält und er sich hierdurch Investitionskosten für einen 

eigenen Hallenneubau im sechsstelligen Bereich erspart, ist auf den konkreten Ein-

zelfall zugeschnitten und lässt kein darüber hinausgehendes allgemeines Interesse 

an der Klärung der Frage erkennen. 

 

c) Die Fragen, ob der landwirtschaftlichen Privilegierung eines Betriebsgebäudes 

(§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) die Nutzung seines Daches für die Installation einer Pho-

tovoltaikanlage und die aus deren Betrieb resultierenden gewerblichen Einnahmen 

aus der EEG-Einspeisevergütung dem Landwirtschaftsprivileg unter besonderer Be-

rücksichtigung des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB entgegengehalten werden können 

(nachfolgend Doppelbuchst. aa), bzw. ob die Form und Nutzung des Dachs eines 

Betriebsgebäudes zu Zwecken der Energiegewinnung aus dem Einsatz einer Photo-

voltaikanlage bei der Beurteilung, ob das Gebäude einem landwirtschaftlichen Be-
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trieb dient, außer Betracht bleiben (nachfolgend Doppelbuchst. bb), sind nicht klä-

rungsbedürftig, weil sie sich auf der Grundlage der vorhandenen Rechtsprechung 

und mit Hilfe der üblichen Regeln sachgerechter Gesetzesinterpretation beantworten 

lassen. Davon abgesehen sind die gestellten Fragen – mangels Privilegierung des 

Feldstadels – auch nicht klärungsfähig. 

 

aa) Die (Errichtung und) Nutzung eines Vorhabens im Außenbereich, das der „Nut-

zung solarer Strahlungsenergie“ dient, setzt u.a. ein „zulässigerweise genutztes Ge-

bäude“ voraus, an dem es angebracht wird. Ein Gebäude im Außenbereich wird zu-

lässigerweise genutzt, wenn seine Nutzung im Einklang mit den baurechtlichen Vor-

schriften steht (oder sonst Bestandsschutz genießt). In planungsrechtlicher Hinsicht 

bemisst sich die Zulässigkeit der Nutzung eines Gebäudes im Außenbereich nach 

§ 35 BauGB. Handelt es sich der Fragestellung folgend um ein „landwirtschaftlich 

privilegiertes Betriebsgebäude“, erfüllt seine Nutzung die Voraussetzungen des § 35 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Die Nutzung des Dachs eines Gebäudes, das im Einklang mit 

§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB genutzt wird und auch weiterhin so genutzt werden kann, 

durch Vorhaben, die der Nutzung solarer Strahlungsenergie dienen, führt nicht dazu, 

dass die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienende Funktion des Gebäude entfällt. 

Verfolgt die Nutzung der Photovoltaikanlage mithin gewerbliche Zwecke, ist dies in 

Ansehung von § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unschädlich (vgl. Roeser, a.a.O., § 35 

Rn. 52 g m.w.N.). Nachdem der Feldstadel vorliegend keinem landwirtschaftlichen 

Betrieb dient, würde sich die Frage, ob die Nutzung des Dachs eines privilegierten 

Betriebsgebäudes durch eine Photovoltaikanlage dem Landwirtschaftsprivileg entge-

gengehalten werden kann, im Berufungsverfahren nicht stellen. 

 

bb) Da die eigentliche Zweckbestimmung des Erfordernisses des „Dienens“ darin 

liegt, Missbrauchsversuchen begegnen zu können, weil Vorhaben verhindert werden 

sollen, die zwar an sich objektiv geeignet wären, einem privilegierten Vorhaben zu 

dienen, mit denen aber in Wirklichkeit andere Zwecke verfolgt werden (vgl. BVerwG, 

U.v. 19.6.1991 – 4 C 11/89 – ZfBR 1991, 279 = juris Rn. 23), kann selbst die beab-

sichtigte N u t z u n g des Dachs eines Betriebsgebäudes zu Zwecken der Energie-

gewinnung aus dem Einsatz einer Photovoltaikanlage bei der Beurteilung, ob das 

Gebäude einem landwirtschaftlichen Betrieb i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dient, 

nicht „außer Betracht bleiben“. Allein die Nutzung des Dachs eines (privilegierten) 

Betriebsgebäudes zu Zwecken der Energiegewinnung aus dem Einsatz einer Photo-

voltaikanlage, lässt die dienende Funktion des Gebäudes aber in der Regel nicht ent-

fallen (vgl. vorstehend aa). 

 

Im Übrigen ist das Merkmal des „Dienens“ nach gefestigter höchstrichterlicher 
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Rechtsprechung zu verneinen, wenn das Vorhaben zwar nach seinem Verwen-

dungszweck gerechtfertigt sein mag, nach seiner Gestaltung, Beschaffenheit oder 

Ausstattung aber nicht durch diesen Verwendungszweck erschöpfend geprägt wird 

(vgl. BVerwG, U.v. 16.5.1991 – 4 C 2/89 – BauR 1991, 576 = juris Rn. 17; BVerwG, 

U.v. 19.6.1991 – 4 C 11/89 – ZfBR 1991, 279 = juris Rn. 23; BVerwG, B.v. 20.6.1994 

– 4 B 120/94 – BauR 1994, 607 = juris Rn. 10; BVerwG, U.v. 22.1.2009 – 4 C 17/07 

– NVwZ 2009, 918 = juris Rn. 21 zu Windenergieanlage mit Solarunterstützung; 

BVerwG, U.v. 20.6.2013 – 4 C 2/12 – BVerwGE 147, 37 = juris Rn. 17). Als wesentli-

ches Gestaltungsmerkmal ist die F o r m des Dachs eines Betriebsgebäudes bei der 

Frage, ob das Vorhaben nach seiner Gestaltung von dem gerechtfertigten Verwen-

dungszweck erschöpfend geprägt ist, deshalb regelmäßig von Belang. 

 

4. Die behauptete Abweichung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung vom Urteil 

des Verwaltungsgerichtshofs vom 14. Juli 2011 (Az. 14 B 09.2291 – juris Rn 34, 

nachgehend BVerwG, U.v. 11.10.2012 – 4 C 9/11 – NVwZ 2013, 155) liegt weder vor 

noch würde das angefochtene Urteil auf der Abweichung beruhen (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 

BauGB). 

 

a) Der Kläger nennt schon keinen Rechtssatz des Verwaltungsgerichts, sondern in-

terpretiert die Ausführungen zur fehlenden rechtlichen Zuordnung des Feldstadels 

zum landwirtschaftlichen Betrieb des Pächters in den Rn. 37 bis 40 d.UA in seinem 

Sinn. „Der Sache nach“ habe das Verwaltungsgericht den Rechtssatz aufgestellt, 

„Eine ausreichende rechtliche Zuordnung eines verpachteten Feldstadels zu einem 

landwirtschaftlichen Betrieb ist nur dann gegeben, wenn für die Nutzung des Feld-

stadels eine übliche Pachtzahlung des Landwirts als Pächter an den Grundstücksei-

gentümer geleistet wird“. Einen solchen Rechtssatz hat das Verwaltungsgericht nicht 

aufgestellt, auch nicht der Sache nach. Vielmehr nimmt es „Ungereimtheiten im Zu-

sammenhang mit der Verpachtung des Feldstadels“ zum Anlass, bereits die rechtli-

che Zuordnung des Feldstadels zum Betrieb des Pächters zu verneinen. 

 

b) Selbst wenn das Verwaltungsgericht den vom Kläger formulierten Rechtssatz auf-

gestellt hätte, so würde er nicht von dem Rechtssatz des Verwaltungsgerichtshofs 

abweichen, den der Kläger zitiert hat. Danach ist für das Bestehen eines landwirt-

schaftlichen Betriebs „nicht entscheidend, ob es sich bei den hierfür erforderlichen 

Betriebsflächen um Eigentums- oder auf andere Weise dinglich gesicherte Flächen 

oder um Pachtflächen handelt. Dies ist vielmehr nur für die Frage der Dauerhaftigkeit 

und Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Betätigung von Bedeutung“. Zur Frage, 

ob eine rechtliche Zuordnung auch dann vorliegt, wenn keine „übliche Pachtzahlung 

geleistet wird“, äußert sich der Verwaltungsgerichtshof in der genannten Entschei-
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dung nicht. Im Übrigen hat das Verwaltungsgericht nicht in Abrede gestellt, dass der 

Pächter einen landwirtschaftlichen Betrieb unterhält. 

 

c) Schließlich würde das angefochtene Urteil auch nicht auf der behaupteten Abwei-

chung beruhen, weil die selbständig tragende Begründung des Verwaltungsgerichts 

zur fehlenden tatsächlichen Zuordnung (Rn. 41 d. UA), insbesondere aber zur feh-

lenden dienenden Funktion des Feldstadels im Übrigen (Rn. 42 bis 46 d. UA) nicht zu 

beanstanden ist. 

 

5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 3, Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 2 Satz 1, § 52 Abs. 1 GKG; sie folgt der Festsetzung des Verwaltungsge-

richts, gegen die keine Einwände erhoben worden sind. 

 

Mit der Ablehnung des Zulassungsantrags wird das Urteil des Verwaltungsgerichts 

rechtskräftig (§ 124a Abs. 5 Satz 4 VwGO). 

 

 

 

 

 

Müller                                            Gänslmayer                                           Schweinoch 
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